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5. Verordnung über detaillierte Vorschriften über den Einbau, die Ausrüstung und die Verwendung von Fahrzeugen

6. Pkw (M1, M2, M3), Lastkraftwagen (N1, N2, N3), Motorräder (2 und 3 Räder), Mopeds, Traktoren, motorisierte
Arbeitsmaschinen, Anhänger (O1, O2, O3, O4) und Anhänger usw.
Die betreffenden Fahrzeugtypen entsprechen denen der Verordnung 2018/858/

7.

8. Pkw (M1, M2, M3), Lastkraftwagen (N1, N2, N3), Motorräder (2 und 3 Räder), Mopeds, Traktoren, motorisierte
Arbeitsmaschinen, Anhänger (O1, O2, O3, O4) und Anhänger usw.

Die betreffenden Fahrzeugtypen entsprechen den in den Verordnungen 2018/858/EU, 167/2013/EU und 168/2013/EU
genannten.

Die Verordnung enthält Vorschriften über den Einbau und die Ausstattung von Fahrzeugen, wenn Fahrzeuge eine
nationale Einzelgenehmigung erhalten haben oder erhalten müssen. Nicht modifizierte EU-Typgenehmigungsfahrzeuge
fallen daher nicht unter diese Regelung. Darüber hinaus enthält die Verordnung ähnliche Vorschriften für umgebaute
Fahrzeuge, die genehmigt werden müssen, unabhängig davon, ob es sich um ursprünglich EU-
Typgenehmigungsfahrzeuge handelte.

Die Verordnung enthält auch Bestimmungen über die Nutzung von Fahrzeugen, die dem Straßenverkehrsgesetz
unterliegen.

Anhang 1 enthält die grundlegenden technischen Anforderungen für Neufahrzeuge sowie die Anforderungen an
umgebaute Fahrzeuge, wenn der betreffende Umbau nicht in Anhang 2 beschrieben ist.

Anhang 2 enthält die technischen Vorschriften für umgebaute Fahrzeuge unabhängig vom Typ der Genehmigung. Dies
bedeutet, dass EU-Typgenehmigungsfahrzeuge, die umgebaut werden, auch den Anforderungen in Anhang 2 unterliegen.

Anhang 3 enthält einen Überblick über die in den Anhängen 1 und 2 genannten Regelungen, Richtlinien und UN-
Regelungen.

9. Geringfügige Anpassungen wurden infolge der kürzlich erlassenen Verordnung über detaillierte Vorschriften für die
Ausstattung, Ausrüstung und Nutzung von Fahrzeugen vorgenommen, die am 1. Juli 2024 in Kraft getreten ist.

Darüber hinaus wurde die Verordnung mit den neuen Bestimmungen der Verordnung Nr. 1663 vom 11. Dezember 2023
über die maximale Breite, Länge, Höhe, Gewicht und Achslast von Fahrzeugen (im Folgenden „Abmessungsanordnung“)
und dem Entwurf der derzeit in Vorbereitung befindlichen Maßanordnung, die voraussichtlich am 1. Januar 2025 in Kraft
treten wird, in Einklang gebracht. Dies wurde getan, um Kohärenz zwischen den Vorschriften für die Genehmigung von
Fahrzeugen und den Vorschriften für die Verwendung von Fahrzeugen (in der Abmessungsverordnung) zu schaffen.

Verweise auf Grundlagentexte: § 33a Abs. 2, § 35 Abs. 1 Satz 2, § 68 Abs. 1 und 4, § 68d Abs. 1, § 68f Abs. 1, § 69 Abs. 2,
§ 70 Abs. 3, § 83, § 84 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 118 Abs. 1 Nr. 2 und 13 Satz 1 sowie § 134e des Straßenverkehrsgesetzes,
vgl. Konsolidierungsgesetz Nr. 168 vom 14. Februar 2023

10. Verweise auf Grundlagentexte:

11. Nein

12.
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13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt:
Der Entwurf ist eine technische Vorschrift oder eine Konformitätsbewertung.

SPS-Aspekt: Nein
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